
35
[17 . Jahrhundert ] A
NOTIZEN UEBER DEN VERLAUF DER MAIEN- UND HERBSTGERICHTE DES

GOTTESHAUSES MURI ZU MURI, BOSWIL, BUENZEN, WOHLEN
UND THALWIL

Zuerst gibt der Prälat [von Muri ] oder dessen Schreiber die Ur¬
sache für das Zusammentreten des Gerichts bekannt . Anschliessend

frägt anstelle des Landvogtes [u . a . der Freien Aemter ] der Unter¬
vogt des entsprechenden Ortes , ob jemand "dass Gricht mangle " .
Darauf begehrt der Ammann des Gotteshauses - (zu Wohlen der Le¬
hensmann auf dem Fronhof ) - einen Fürsprech . Wird dieser ak¬
zeptiert , erfolgt das Gerichtsverfahren entsprechend dem Landes¬
brauch , wobei der Fürsprech des Gotteshauses zuerst die Klagen
und Begehren eröffnet . Hat jemand gegen die Öffnungen des Gottes-



hauses etwas einzuwenden , so muss er dies durch einen Fürsprech
Vorbringen . Dessen Begehren werden mit den Öffnungen verglichen
und , sofern die Öffnungen als richtig angesehen werden , durch
eine Urkunde neu bestätigt.
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